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H INWEIS: 

Dieser Bericht ist ein Prüfungsbericht im Sinne des § 23 der Geschäftsordnung für den 

Stadtrechnungshof der Stadt Wels (in der Folge: GO-RH). Er enthält personenbezo-

gene Daten im Sinne des § 6 Datenschutzgesetz – DSG, i.d.F. des BGBl. I Nr. 24/2018 

und dient zur Vorlage an den Kontrollausschuss der Stadt Wels im Sinne des § 17 GO-

RH. Die Beratung und Beschlussfassung über diesen Bericht erfolgt gemäß § 32 Abs. 

2 des Statutes der Stadt Wels 1992 i.d.g.F. (in der Folge: Statut) in nichtöffentlicher 

und vertraulicher Sitzung. Der Prüfbericht ist gemäß § 39 Abs 3 des Statutes der Stadt 

Wels nach seiner Behandlung im Kontrollausschuss unter Beachtung allfällig 

bestehender gesetzlicher Geheimhaltungsverpflichtungen auf der Internetseite der 

Stadt zu veröffentlichen. Die Mitglieder des Kontrollausschusses wurden daran erin-

nert, dass sie im Sinne der §§ 13 Abs. 4 und 47 Abs. 7 Statut der Stadt Wels die 

Geheimhaltungspflicht wahren und die darin zu Ihrer Kenntnis gelangten Inhalte ver-

traulich behandeln. 

Stadtrechnungshofdirektorin 

Mag. Manuela HOFER 
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1. ZUSAMMENFASSUNG  

 

1.1 ALLGEMEINES 

 

Der Stadtrechnungshof der Stadt Wels unterzog die Dst. Kommunale Dienste 

betreffend die Bearbeitung von Schadensfällen bei Dienstkraftfahrzeugen, 

insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der innerdienstlichen Vorschriften 

betreffend deren Abwicklung, sowie die Anzahl von Schadensfällen bei Eigen – und 

Fremdverschulden einer Prüfung. Der Prüfbericht und die Berichte der jeweiligen 

Nachfrageverfahren wurden in diversen Kontrollausschusssitzungen einstimmig zur 

Kenntnis genommen. 

 

Gemäß der Geschäftsordnung des Stadtrechnungshofes § 26 Abs 1 Vollzug der Emp-

fehlungen, sind die Empfehlungen des Stadtrechnungshofes umzusetzen, sofern nicht 

von zuständigen Organen, anderes verfügt wird. In diesem Fall sind sämtliche Emp-

fehlungen umzusetzen. 

 

Die geprüften Organisationseinheiten haben binnen einem Jahr nach Kenntnisnahme 

des Berichts durch das zuständige Organ über den Vollzug der Empfehlungen zu be-

richten (§ 26 Abs 2, Geschäftsordnung des Stadtrechnungshofes).  

 

„Diesbezügliche Informationen oder Unterlagen über die Umsetzung (inklusive der 

Nachweise) lagen dem Stadtrechnungshof nicht vor“. 

 

Demnach war gemäß § 26 Abs 3 Vollzug der Empfehlungen ein Nachfrageverfahren 

oder eine Follow-Up Prüfung über die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen 

durchzuführen. 

 

In einer neuerlichen Einschau (Beginn: 6/2025) wurde überprüft, ob die verbliebene 

Empfehlung (1 von 6) zu folgendem Prüfbericht umgesetzt wurde: 

 

Prüfbericht: Schadensfälle bei Dienstkraftfahrzeugen 

       Abt. Städtische Dienstleistungen, Dst. Kommunale Dienste  

                                       StRH-384-45-2019 vom 23. April 2020 

Kontrollausschuss: 11.05.2020, TOP 4 

 

Weitere Berichte in diesem Zusammenhang: 

Prüfbericht: Nachfrageverfahren 2021 zu Prüfbericht Schadensfälle 

bei Dienstkraftfahrzeugen 

StRH-384-10-2021 vom 22. November 2021 
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Kontrollausschuss: 13.12.2021, Top 12 

 

Prüfbericht: Nachfrageverfahren 2022 zu Prüfbericht Schadensfälle 

bei Dienstkraftfahrzeugen 

StRH-384-22-2022 vom 17. Februar 2023 

 

Kontrollausschuss: 07.03.2023, TOP 8 

 

Prüfbericht: Nachfrageverfahren 2024 zu Prüfbericht Schadensfälle 

bei Dienstkraftfahrzeugen 

StRH-384-8-2024 vom 7. Mai 2024 

 

Kontrollausschuss: 20.06.2024, TOP 11 

 

 

1.2 ERGEBNISSE 

 

Folgende Empfehlungen wurden im Sinne der Weiterentwicklung und Unterstützung 

der betroffenen Organisationseinheit vorgeschlagen - Umsetzungsstatus: 

 

a) Erstellung einer elektronischen Fahrzeugdatenbank und Aufnahme aller 

Schadensfälle: war 2024 umgesetzt 

b) Einbindung des Fuhrparkleiters in die gesamte Abwicklung des Schadenfalles: 

war 2022 umgesetzt 

c) Unbedingte Aufnahme eines Polizeiprotokolls: war 2021 umgesetzt 

d) Besichtigung des Kraftfahrzeuges betreffend Schäden im Zuge der Vor- und 

Nachbereitungszeit: war 2024 umgesetzt 

e) Zeitnahe Übermittlung der Information über die Zahlungsflüsse der 

Versicherungsanstalten von der Finanzdirektion zu den Städtischen 

Dienstleistungen: war 2021 umgesetzt 

f) Umgehende Anpassung der DA 162/2015: umgesetzt 

 

2. AUSGANGSSITUATION 

 

Bezugnehmend auf den Prüfbericht „Schadensfälle bei Dienstkraftfahrzeugen“ vom 

23.04.2020 (Kontrollausschuss: 11.05.2020) wurde zuletzt im Nachfrageverfahren 

2024 der Umsetzungsstand der Empfehlungen geprüft. 

 
Die sechs (6) ursprünglichen Empfehlungen betrafen  

 die Aktualisierung und Komplettierung der elektronischen Fahrzeugdatenbank, 

  die Integration des Fuhrparkleiters und aller Beteiligten in den SAP,  
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 die Festlegung aller Bestandteile einer Schadensmeldung im Falle eines 

Unfalls  

 und die Anpassung der DA 162/2015. 

 

 

3. STAND DER UMSETZUNG 

 

Nach Einholung der Stellungnahme der geprüften Stelle einerseits und anschließender 

Prüfung deren Inhalte andererseits wird in Bezug auf die verbliebene Empfehlung 

folgender Umsetzungsstatus tabellarisch dargestellt:  

 

Umsetzungsstand der verbliebenen Empfehlung Anzahl Anteil in % 

umgesetzt  5 100 

 

 

4. UMSETZUNGSSTAND IM E INZELNEN  

 

4.1 EMPFEHLUNG a) war 2024 umgesetzt 

 

Erstellung einer elektronischen Fahrzeugdatenbank (mit entsprechenden 

Berechtigungen), aus der sämtliche, mit dem jeweiligen Fahrzeug 

erforderlichen Daten wie Unfälle, Schäden usw. mit einer Suchfunktion 

möglichst rasch abgerufen werden können. Aufnahme aller Unfälle in der 

Fahrzeugdatenbank, auch jene die auf städtischen Grund durch eigene 

Fahrzeuge der Stadt Wels entstehen. 

 

 

4.2 EMPFEHLUNG b) war 2022 umgesetzt  

 

Stärkere Einbindung des Fuhrparkleiters in die gesamte Abwicklung des 

Schadenfalles, auch wie hoch die jeweiligen Zahlungen der Versicherer an die 

Unfallgegner sind. 
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4.3 EMPFEHLUNG c) war 2021 umgesetzt 

 

Unbedingte Aufnahme eines Polizeiprotokolls (ausgenommen Unfälle ohne 

Fremdschäden), da ein derartiger Bericht hinsichtlich einer späteren 

eventuellen Beweisführung wichtig ist und die Stadt Wels von den Kosten 

befreit ist.  

 

 

4.4 EMPFEHLUNG d) war 2024 umgesetzt 

 

 

Besichtigung des Kraftfahrzeuges betreffend Schäden im Zuge der Vor- und 

Nachbereitungszeit. 

 

 

4.5 EMPFEHLUNG e) war 2021 umgesetzt 

 

c) Zeitnahe Übermittlung der Information über die Zahlungsflüsse der 

Versicherungsanstalten von der Finanzdirektion zu den Städtischen 

Dienstleistungen. 

 

 

4.5 EMPFEHLUNG f) umgesetzt  

 

d) Umgehende Anpassung der der DA 162/2015 an das vom Magistratsdirektor 

genehmigte Schreiben der Abteilung Finanzdirektion vom 07.02.2017. 

 
Stellungnahme der Dst. Kommunale Dienste vom 12.08.2025: 
„Nach telefonischer Rückmeldung der Dst. Präsidium, befindet sich die 

geänderte Dienstanweisung derzeit auf den Unterschriftenweg zur 

Genehmigung.“ 

Anmerkung Stadtrechnungshof: Die Dienstanweisung ist zwischenzeitlich in Kraft 

getreten. 

 

Aktueller Status der Empfehlung:  umgesetzt  
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5. ERGEBNIS 

 

Abschließend wird nach den Prüfungshandlungen in Bezug auf die offenen Empfeh-

lungen Folgendes festgestellt: 

 

Die noch offene Empfehlung f) wurde umgesetzt. 

 

Die entsprechenden Nachweise wurden übermittelt und befinden sich dokumentiert in 

den Akten des Stadtrechnungshofes. 

 

Die gegenständliche Prüfung ist somit abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

Stadtrechnungshofdirektorin 

Mag. Manuela HOFER eh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

Die Stellungnahme der Organisationseinheit wurde in den Prüfbericht integriert 

(Darstellung im Bericht hereingesetzt und in kursiver Schrift). 
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Verteiler: 

 

Mitglieder des Kontrollausschusses: 

1. Herrn Vorsitzenden GR. Mag. Ralf DRACK  

2. Frau GR. Christiane KROISS  

3. Frau GR. Mag. Silke LACKNER 

4. Herrn GR. Mag. Paul HAMMERL, MA 

5. Frau GR. Carmen PÜHRINGER, MSc. 

6. Herrn GR. Johann REINDL-SCHWAIGHOFER, MBA 

7. Frau GR. Mag. Hannah STÖGERMÜLLER 

8. Herrn GR. Andreas WEIDINGER 

 

Zusätzlich: 

9. Herrn Bürgermeister Dr. Andreas Rabl (auch als Referent) 

10. Abt. Städtische Dienstleistungen, Herrn Abteilungsleiter Dr. Erwin KRÖPL 

 

Zur Information: 

11. FPÖ-Gemeinderatsfraktion, Herrn Vorsitzenden GR Thorsten ASPETZBERGER 

12. SPÖ-Gemeinderatsfraktion, Frau Vorsitzende GR. Silvia HUBER, MPA 

13. ÖVP-Gemeinderatsfraktion, Herrn Vorsitzenden GR. Markus WIESINGER 

14. GRÜNE-Gemeinderatsfraktion, Frau Vorsitzende GR. Miriam FABER 

15. Herrn Magistratsdirektor Dr. Peter FRANZMAYR, MBA 

 


